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Präambel1 

Das Grundrecht auf Streik ist über Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz verfassungsrechtlich 
garantiert. Das Recht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Mitteln des Arbeitskampfes 
Forderungen durchzusetzen, ist geschützt. Der Streik ist die schärfste Form des 
Arbeitskampfes. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter e.V. (BDK) sieht im Streik ein 
wesentliches Mittel zum Erreichen seiner gewerkschaftlichen Ziele. Bei der Auswahl und der 
Durchführung von Arbeitskampfmaßnahmen sind die nachfolgenden Grundsätze durch den 
BDK und seine Untergliederungen (Landesverbände/Verbände) zu beachten. 
Die Gewährung von Sozialleistungen erfolgt im Rahmen dieser Sozialordnung nach 
pflichtgemäßem Ermessen und vorhandener Haushaltsmittel. 
 

§1 Grundsätzliches 

Der BDK bekennt sich zur Anwendung der rechtlich zulässigen Mittel des Arbeitskampfes; dabei 
wird der Streik - derzeit ausschließlich für Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes im Bund, 
in den Ländern und in den Kommunen - nur eingesetzt, wenn alle anderen Mittel des 
Arbeitskampfes, insbesondere Verhandlungen und etwaige Schlichtungen gescheitert sind. 
Spontane Arbeitsniederlegungen von Mitgliedern des BDK sind keine Arbeitskampfmaßnahmen 
im Sinne dieser Ordnung. 
 

§2 Bundestarifkommission 

Der Bundesvorstand des BDK setzt eine Bundestarifkommission ein.  
 
Die Bundestarifkommission setzt sich zusammen aus 

a. dem/r BDK-Bundesvorsitzenden oder einem/r seiner Stellvertreter/innen, 

b. der/m tarifpolitischen Sprecher/in, 

c. je einem Vertreter der Landesverbände/Verbände. 

 
  

 
1 Aus Gründen der Lesbarkeit wurde auf eine geschlechtsspezifische Unterscheidung bei verwendeten 
Funktionen verzichtet. Sie gelten für Personen jederlei Geschlechts gleichermaßen 

Streikordnung des Bund Deutscher Kriminalbeamter e.V. 
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§3 Aufruf zum Streik 

Die Durchführung eines Streiks auf Bundesebene beschließt grundsätzlich der Bundesvorstand 
des BDK auf Antrag der Bundestarifkommission. 
 
Bei regional begrenzten Streiks stellt der jeweils betroffenen Landes- bzw. Verbandsvorstand 
nach seinem Beschluss über die Durchführung eines Streiks einen entsprechenden schriftlichen 
Antrag an den geschäftsführenden Bundesvorstand. Dieser entscheidet abschließend und 
bindet die Bundestarifkommission informativ ein. Eines förmlichen Antrages bedarf es in 
diesem Fall jedoch nicht.  
 
Tarifverhandlungsparteien sind zum Streikaufruf berechtigt. Sofern der BDK in einem Tarifstreit 
keine Verhandlungspartei ist, erfolgt eine Streikbeteiligung von BDK - Mitgliedern erst dann, 
wenn von mindestens einer Verhandlungspartei der formelle Streikaufruf erfolgt ist.  
 
In jedem Fall muss vor der Durchführung eines Erzwingungsstreiks eine Urabstimmung gemäß 
§ 4 durchgeführt werden. 
 

§4 Urabstimmung 

Für die Durchführung der Urabstimmung ist die Streikleitung des jeweiligen Verbandes (Bundes-
/ Landesverbands/Verbands) zuständig. 
 
Abstimmungsberechtigt sind grundsätzlich die jeweils zur Urabstimmung aufgerufenen BDK-
Mitglieder, die unter den Geltungsbereich der Tarifverträge (TVÖD / TV-L / TV-H) fallen. 
 
Zur Durchführung eines Streiks müssen 50% der Abstimmungsberechtigten BDK- Mitglieder an 
der Urabstimmung teilnehmen und davon mindestens 75% zustimmen. 
 
Zur Beendigung eines Streiks ist die Zustimmung von mehr als 25 % der teilnehmenden BDK-
Mitglieder erforderlich.  
 
Die Urabstimmung erfolgt mittels Stimmzettel. Die Abstimmung ist frei und geheim 
durchzuführen. Über das Abstimmungsergebnis ist ein Protokoll zu fertigen. Die 
Abstimmungsunterlagen sind in den jeweiligen Landesverbänden/Verbänden aufzubewahren, 
damit jederzeit eine Überprüfung möglich ist. Alle übrigen Einzelheiten bestimmen, soweit 
erforderlich, die eingesetzten Streikleitungen. 
 
  



 

 

 
 

 

Seite 03 von 05 Streikordnung des BDK in der Fassung vom 28.11.2023 

§5 Durchführung eines Streiks 

Alle BDK-Mitglieder, die Arbeitnehmer und im vom Streik betroffenen Bereich beschäftigt sind, 
sind verpflichtet, dem Streikaufruf zu folgen und an Streikversammlungen teilzunehmen. Der 
jeweilige Vorstand setzt für die Durchführung eines Streiks eine Streikleitung ein, die alle für 
eine ordnungsgemäße Durchführung des Streiks notwendigen Maßnahmen einleitet, sicherstellt 
und überwacht. Die Streikleitung hat darüber dem jeweiligen Vorstand zu berichten. Eine 
angemessene Informationssteuerung an den geschäftsführenden Bundesvorstand ist zu 
gewährleisten. 
 
Die Streikleitung nimmt in Absprache mit dem jeweiligen Vorstand eine etwaig erforderliche 
Abstimmung über die Durchführung des Streiks mit anderen betroffenen 
Berufsverbänden/Gewerkschaften vor und informiert die betroffenen Mitglieder des BDK über 
die Art der Durchführung des Streiks. Alle streikenden Mitglieder des BDK sind während der 
Streikdauer zur Teilnahme an den beschlossenen Arbeitskampfmaßnahmen (z.B. 
Demonstrationen) verpflichtet. Ausnahmen von dieser Verpflichtung sind in Absprache mit der 
Streikleitung möglich. Streikenden Mitgliedern, die unentschuldigt den 
Arbeitskampfmaßnahmen des BDK fernbleiben, wird für den Zeitraum kein Streikgeld gezahlt.  
 
Alle Mitglieder haben den Anordnungen der Streikleitungen Folge zu leisten. Dies gilt 
insbesondere für Notdienstarbeiten, die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung als zwingend notwendig bezeichnet werden. 
 

§6 Beendigung des Streiks 

Ein ordnungsgemäß beschlossener Streik ist zu beenden, wenn 
a. die jeweiligen Entscheidungsgremien gemäß § 3 dies beschließen oder 

b. die aufrufenden Verhandlungsparteien den Streik für beendet erklärt haben. 

Vor Beendigung des Streiks ist eine erneute Urabstimmung wie in § 4 beschrieben 
durchzuführen. Nach Beendigung des Streiks hat die Streikleitung dafür zu sorgen, dass allen 
streikenden Mitgliedern das Streikende und die zu erfolgende Wiederaufnahme der Arbeit 
unverzüglich mitgeteilt werden. 
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§7 Streikfonds 

Der BDK ist verpflichtet, einen Streikfonds zu unterhalten. Darin werden Mittel angespart, die 
zweckgebunden zur Vorbereitung und Durchführung eines Arbeitskampfes oder für die vom 
Bundesvorstand beschlossenen Maßnahmen im Zusammenhang des Arbeitskampfes sind.  
 
Diese Mittel werden verwendet für: 
 

» die Erstattung des Verdienstausfalls von BDK-Mitgliedern gemäß § 8 der Streikordnung 
(Streikgeld), 

» die Erstattung der Reisekosten von BDK-Mitgliedern, die an zentralen 
Arbeitskampfmaßnahmen oder Demonstrationen im Rahmen der Tarifrunden 
teilnehmen sowie 

» Ausgaben im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen zentraler 
Arbeitskampfmaßnahmen oder Demonstrationen 

 
Als zentrale Arbeitskampfmaßnahmen sind zweckbestimmte, bundesländerübergreifende 
sowie zeitlich begrenzte Veranstaltungen zu verstehen, die durch ein Bundesgremium 
organisiert werden.  
 
Den Landesverbänden und Verbänden werden ab der Tarifrunde 2023 aus dem Streikfonds, 
anlässlich jeder Tarifrunde in ihrem jeweiligen Tarifgebiet (TVöD, TV-L, TV-H), einmalig Mittel für 
die Ausgestaltung von regionalen Arbeitskampfmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Deren Höhe 
ist abhängig von der Anzahl der tarifbeschäftigten Mitglieder des jeweiligen Verbandes wie 
folgt: 
 

» 0-50 Mitglieder: 300 € 

» 51-100 Mitglieder: 500 € 

» ab 101 Mitglieder: 1.000 € 
 
Maßgebend ist die Anzahl der Tarifbeschäftigten zum 01.01. des Jahres, in dem der Tarifvertrag 
ausläuft. 
 
Die wirtschaftliche und sparsame Verwendung dieser Mittel liegt in der Verantwortung des 
jeweiligen Landesverbandes oder Verbandes. Die Abrechnung der Ausgaben erfolgt analog der 
Streikgeldabrechnung gegenüber dem Bundesschatzmeister. Sie sind durch Beleg 
nachzuweisen. Die Auszahlung erfolgt bargeldlos auf das Konto des jeweiligen Verbandes. 
 
Der Streikfonds ist im Rahmen des jährlichen Haushaltsvollzugs planmäßig aufzustocken und 
wird vom Bundesschatzmeister im Rahmen der allgemeinen Rücklagen des BDK verwaltet.  
 
Von Dritten gewährte Erstattungsleistungen bzw. sonst zweckgebundene Zuwendungen oder 
Rückforderungen der Unterstützungsleistungen von Mitgliedern fließen dem Streikfonds zu.  
 
Der Streikfonds hat keine selbständige Rechtsform.  Der Bundesschatzmeister muss gegenüber 
dem Bundesvorstand jährlich einen Bericht über die Gesamthöhe der im Streikfonds 
angesparten Mittel erstatten. 
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§8 Streikgeld/Verdienstausfall 

Der BDK ersetzt bei einem gemäß § 3 dieser Streikordnung beschlossenen Streik seinen 
ordentlichen Mitgliedern für die gesamte Streikdauer vom ersten Streiktag an und 
stundengenau den jeweiligen Verdienstausfall.  
 
Der Verdienstausfall ist vom streikenden Mitglied der Streikleitung mittels Gehaltsabrechnung 
nachzuweisen. Voraussetzung für die Zahlung des Verdienstausfalls ist, dass das streikende 
Mitglied 
 

a. die Standardmitgliedschaft besitzt und 

b. mit den satzungsgemäßen Beitragszahlungen nicht im Rückstand ist. Bei Neumitgliedern 
erfolgt die Erstattung des Verdienstausfalls erst, wenn mindestens ein Quartalsbeitrag 
entrichtet wurde. 

Ausnahmen von dieser Regelung zu den Punkten a) und b) sind im Einzelfall möglich und sind 
von den gemäß § 3 dieser Streikordnung jeweils beschließenden Gremien als Beschluss zu 
treffen. 
Die Auszahlung des Streikgeldes erfolgt bargeldlos durch den Bundesschatzmeister. 
Die Aufrechnung der Unterstützung gegen Beitragsrückstände und sonstige Geldforderungen ist 
seitens des BDK zulässig. 
Gegen die Ablehnung der Streikunterstützung ist die Beschwerde an den Bundesvorstand 
zulässig. Die Streikunterstützung ist nicht einklagbar und nicht übertragbar. 
Bei Kündigung der BDK-Mitgliedschaft innerhalb von 12 Monaten nach Erhalt der 
Streikunterstützung ist diese in voller Höhe zurückzuzahlen. 
Mitglieder, die mehreren Gewerkschaften angehören, können ihren Anspruch auf 
Streikunterstützung nur bei einer Gewerkschaft erheben. Eine Doppelabrechnung ist 
rechtswidrig und kann zur Anzeige führen. 

§9 Inkrafttreten 

Diese Streikordnung wurde am 28.11.2023 durch den BDK-Bundesvorstand beschlossen und 
tritt mit diesem Datum in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen:  
Anlage 1: Leitfaden zum Arbeitskampf 
Anlage 2: Vorlagen- und Dokumentenkatalog 
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Dieser Leitfaden soll die Mitglieder bei der Vorbereitung und Durchführung von 
Arbeitskampfmaßnahmen unterstützen. 


Aus Gründen der Lesbarkeit wurde auf eine geschlechtsspezifische Unterscheidung bei verwendeten 
Begriffen und Bezeichnungen verzichtet. Sie gelten für Personen jeden Geschlechts gleichermaßen. 
 


1 Arbeitskampfmaßnahmen (im engeren Sinne) 
 


Arbeitskämpfe dürfen nur von den Tarifparteien, also Arbeitsgebern und ihren Verbänden auf 
der einen und den Gewerkschaften auf der anderen Seite geführt werden. 


Der Arbeitskampf muss das letzte mögliche Mittel sein, um die tariflich regelbaren Ziele 
durchzusetzen. Ob die Verhandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, entscheidet nach Auf-
fassung des Bundesarbeitsgerichts jede Tarifpartei für sich. Erforderlich ist nur, dass zuvor 
Forderungen für den Inhalt des abzuschließenden Tarifvertrages erhoben und dass in der 
Regel über diese Forderungen Verhandlungen geführt worden sind. 
 


Das Bundesarbeitsgericht1 hat Arbeitskampfmaßnahmen – Streik als auch Aussperrung - 
unter folgenden Voraussetzungen für zulässig anerkannt:  


 Zunächst muss der Streik/die Aussperrung von einem vorherigen Beschluss der 
Gewerkschaft bzw. des Arbeitgeberverbandes getragen sein und dieser Beschluss 
der zu bestreikenden Dienststelle bzw. den ggf. auszusperrenden Arbeitnehmern 
rechtzeitig bekannt gegeben werden.  
Hierbei stellt das Bundesarbeitsgericht keine allzu hohen Anforderungen an Form 
und Inhalt der Mitteilung. Es genügt, wenn sich die bekannt zu machenden 
Tatsachen rechtzeitig aus den näheren Umständen, z. B. aus in der Dienststelle 
verteilten Flugblättern, ergeben.2  


 


 Mit Arbeitskämpfen – gleich welcher Form, also auch mit Aussperrungen -  darf aber 
darüber hinaus erst begonnen werden, wenn die Tarifvertragsverhandlungen 
gescheitert sind.  
Einer förmlichen Erklärung des Scheiterns bedarf es nicht. Vielmehr reicht eine 
schlüssige Scheiternserklärung aus, welche bereits in der Einleitung von 
Arbeitskampfmaßnahmen liegen soll. 


 


1.1 Streik 
 


Ein Streik ist die planmäßige und gemeinschaftliche Arbeitsniederlegung mehrerer 
Arbeitnehmer zur Änderung tariflich regelbarer Ziele.  


Er ist ein Grundrecht (Artikel 9 Abs. 3 Grundgesetz) und das rechtmäßige Mittel der 
Gewerkschaft zur Durchsetzung einer Tarifforderung. Artikel 9 GG garantiert allen 
Arbeitnehmern das Recht, sich zu Gewerkschaften zusammenzuschließen und sichert das  
Recht der Arbeitnehmer, das Mittel des Arbeitskampfes zur Durchsetzung von Forderungen 
einzusetzen. 
 


1 BAG NZA 1988, 846  


2 BAG DB 1996, 578 
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Ein Streik ist nur rechtmäßig, wenn er von einer zuständigen Gewerkschaft eingeleitet 
und durchgeführt oder von ihr übernommen wird.  
 


Träger des Streikrechts ist jedoch nicht die Gewerkschaft, sondern die Belegschaft. Deshalb 
darf sich jeder Arbeitnehmer an einem Streik beteiligen. Es spielt dabei keine Rolle, ob der 
Arbeitnehmer selbst Gewerkschaftsmitglied ist oder nicht. Auch Auszubildende dürfen für die 
betreffenden Tarifforderungen streiken. 


Ein Streik läuft in fünf Phasen ab: 
 


1. Schlichtungsversuch und Schiedsspruch 
2. Urabstimmung 
3. Arbeitsniederlegung 
4. Verhandlungswiederaufnahme 
5. Beendigung 


 


1.1.1 Schlichtungsversuch und Schiedsspruch 
 


Scheitern die Verhandlungen zum Abschluss eines Tarifvertrags, folgt vor dem Arbeitskampf 
in der Regel ein Schlichtungsverfahren, das auf freiwilligen Vereinbarungen zwischen den 
Tarifvertragsparteien beruht. 


Eine Kommission tritt zusammen, die eine Einigungsempfehlung für beide Vertragsparteien 
ausarbeiten soll. Den Vorsitz dieser Kommission treten zwei Schlichter an, einer von der 
Gewerkschaft, der andere von den Arbeitgebern. Genauso setzt sich auch die Kommission 
gleichermaßen aus Vertretern beider Vertragsparteien zusammen. Das Ende der 
Verhandlungen markiert der Schiedsspruch: Es wird darüber abgestimmt, ob der von den 
Arbeitgebern unterbreitete Vorschlag annehmbar ist. 


Eine einfache Mehrheit aller Stimmen zugunsten des Vorschlages würde den Streik in dieser 
Phase beenden. 


Wird keine einfache Mehrheit erzielt, erfolgt der Übergang in die nächste Phase. 
 


1.1.2 Urabstimmung 
 


Bei einer Urabstimmung wird über die Durchführung eines Arbeitskampfes nach dem 
Scheitern einer Tarifverhandlung und dem Auslaufen der Friedenspflicht abgestimmt. Hierbei 
sollen die Gewerkschaftsmitglieder mehrheitlich über die Einleitung und Durchführung eines 
Streiks oder über die Annahme eines neuen Tarifvertrages und damit die Beendigung des 
Arbeitskampfes entscheiden.  


 


1.1.3 Arbeitsniederlegung 
 


Arbeitsniederlegungen sind die Phase eines Streiks, die die Öffentlichkeit am deutlichsten 
wahrnimmt. Es wird entschieden, wo, wann und in welchem Umfang die Arbeit niedergelegt 
wird. 
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Arbeitsniederlegungen, die schlüssig das Scheitern der Tarifvertragsverhandlungen zum 
Ausdruck bringen, können beispielsweise wie folgt aussehen:  


 


 Arbeitnehmer verbleiben untätig am Arbeitsplatz,  
 Arbeitnehmer beenden ihre Tätigkeit vor Ablauf der Arbeitszeit,  
 Arbeitnehmer erscheinen willkürlich später zum Arbeitsbeginn,  
 Arbeitnehmer verlassen das Dienststellengelände, um an öffentlichen 


Protestkundgebungen der  Gewerkschaft teilzunehmen oder  
 Arbeitnehmer beteiligen sich an Protestveranstaltungen innerhalb des 


Dienststellengeländes. 
 


1.1.3.1 Streikarten 
 


1.1.3.1.1 Warnstreiks  
 


Der Warnstreik ist eine befristete Arbeitsniederlegung, die noch während der 
Tarifverhandlungen erfolgt. Er ist gekennzeichnet durch eine begrenzte Dauer, milden 
Druck und geringem Schaden. Er ist keine privilegierte Kampfform mehr und unterliegt 
wie jede Arbeitskampfmaßnahme dem Ultima Ratio-Prinzip. Jede 
Arbeitskampfmaßnahme, also auch ein Warnstreik, darf deshalb erst nach 
Ausschöpfung aller Verständigungsmöglichkeiten ergriffen werden.3 


Jeder auch noch so kurze Warnstreik beinhaltet die, wenn auch stillschweigende 
Erklärung der Gewerkschaft, dass sie die Verhandlungen für gescheitert hält. Er soll der 
Arbeitgeberseite die Kampfbereitschaft der Arbeitnehmer signalisieren und verhindert so 
bei der Arbeitgeberseite die Fehleinschätzung der Lage. Das ist der Beginn des 
Arbeitskampfes schlechthin. Der gewerkschaftliche Streikaufruf in einem Flugblatt lässt 
regelmäßig den Schluss darauf zu, dass der Streik von der Gewerkschaft getragen wird.4  


Warnstreiks sind kein Ersatz für Erzwingungsstreiks. Sie können ihn jedoch verhindern. 
Das Bundesarbeitsgericht stellt Warnstreiks sogenannten Erzwingungsstreiks gleich5. 
 


1.1.3.1.2 Erzwingungsstreiks 
 


Erzwingungsstreiks sind das letzte Mittel nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen. Sie 
sollen die Arbeitgeberseite dazu zwingen, in neuen Tarifverhandlungen neue Angebote 
vorzulegen.  


Der Erzwingungsstreik soll ohne zeitliche Befristung bis zur Erreichung des Kampfziels 
geführt werden. 
 


1.1.3.1.3 Wilde Streiks 
 


Arbeitsniederlegungen der Belegschaft oder einzelner Arbeitnehmer ohne Zustimmung der 
Gewerkschaft sind als sog. „Wilde Streiks“ rechtswidrig.  
Die Gewerkschaft kann jedoch einen ursprünglich „Wilden Streik“ nachträglich übernehmen.  
Durch die Übernahme wird der Streik rechtmäßig.6 


 


3 BAG 1 AZR 651/86 
4 BAG Urt. v. 31.10.1995 – 1 AZR 218/95, n. v. ; Parallelsuche 217/95 
5 BAG Urt. v. 21.06.1998 – 1 AZR 651/86  


6 BAG AP Nr. 3, 32 zu Art. 9 GG Arbeitskampf; AP Nr. 3 zu § 1 TVG Friedenspflicht;   
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1.1.3.1.4 Sympathie- bzw. Unterstützungsstreiks  
 


Sympathie- oder Solidaritätsstreiks zur Unterstützung des Arbeitskampfes in anderen 
Tarifbereichen waren, weil die Streikenden nicht unmittelbar eigene Streikziele verfolgen, 
zumindest bisher ebenso wie „Wilde Streiks“ rechtswidrig.7 
 


Gewerkschaftliche Streiks, die der Unterstützung eines in einem anderen Tarifgebiet 
geführten Hauptarbeitskampfs dienen, unterfallen der durch Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz 
gewährleisteten Betätigungsfreiheit von Gewerkschaften. Dieses Grundrecht schützt alle 
koalitionsspezifischen Verhaltensweisen. Es überlässt deshalb den Koalitionen die Wahl der 
Mittel, mit denen sie die Regelung von Arbeitsbedingungen durch Tarifverträge erreichen 
wollen. Zu diesen Mitteln gehört auch der Unterstützungsstreik. 
 


Seine Zulässigkeit richtet sich - wie bei anderen Arbeitskampfmaßnahmen - nach dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Er ist daher rechtswidrig, wenn er zur Unterstützung des 
Hauptarbeitskampfs offensichtlich ungeeignet, nicht erforderlich oder unangemessen ist.8  
 


1.1.3.1.5 Politische Streiks  
 


Mit dem politischen Streik soll ein bestimmtes Verhalten staatlicher Organe erreicht 
werden, auf das kein Rechtsanspruch besteht (Änderung oder Beibehaltung 
bestehender gesetzlicher Regelungen). Der unmittelbar Betroffene, in der Praxis allein 
der Arbeitgeber, kann die mit dem Streik verfolgten Ziele nicht erfüllen, sodass ein 
solcher Arbeitskampf allgemein als unzulässig angesehen wird.9 


 


1.1.3.1.6 Streiks um Tarifsozialpläne  
 


Gewerkschaften dürfen zu Streiks für einen Tarifvertrag aufrufen, in dem wirtschaftliche 
Nachteile aus einer Betriebsänderung ausgeglichen oder gemildert werden sollen.  


Für die Aufstellung betriebsbezogener Sozialpläne sind Arbeitgeber und Personalrat  
zuständig.  


Das Betriebsverfassungsgesetz schränkt jedoch die Regelungsbefugnis von 
Tarifvertragsparteien nicht ein. Typische Sozialplaninhalte - wie Ansprüche auf Abfindungen 
oder Qualifizierungsmaßnahmen - sind zugleich tariflich regelbare Angelegenheiten. Ist der 
Arbeitgeber (Verband) zum Abschluss eines entsprechenden Tarifvertrages nicht bereit, darf 
hierfür gestreikt werden. Die Gewerkschaften können mit dem Streik auch sehr weitgehende 
Tarifforderungen verfolgen. Der Umfang einer Streikforderung, die auf ein tariflich regelbares 
Ziel gerichtet ist, unterliegt wegen der durch Art. 9 Abs. 3 GG gewährleisteten 
Koalitionsbetätigungsfreiheit einer Gewerkschaft und im Interesse der Funktionsfähigkeit der 
Tarifautonomie keiner gerichtlichen Kontrolle.10 


 


7 BAG NZA 1988, 474  


8 BAG Urt. v. 19.06.2007 - 1 AZR 396/06  


9 BAG AP Art 9 GG Arbeitskampf Nr. 113, NZA 1989, 969  


10 BAG Urt. v. 24.04.2007 - 1 AZR 252/06 
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1.1.4 Streikbrecher 
 


Streikbrecher sind Arbeitnehmer, die entgegen dem gewerkschaftlichen Beschluss nicht an 
einem Streik teilnehmen.  


Es darf kein Arbeitnehmer gezwungen werden, ein Streikbrecher im eigentlichen Sinne zu 
sein, d. h. er darf nicht dazu gezwungen werden, die Arbeit streikender Arbeitnehmer zu 
übernehmen. Auszubildende dürfen keine Streikbrecher sein.  


Beamte dürfen nach herrschender Meinung gemäß Art. 9 Abs. 3 GG nicht als Streikbrecher 
eingesetzt werden, allenfalls dürfen sie sogenannte Notdienste verrichten. 


Arbeitnehmer, die (gemäß einer Notdienstvereinbarung) zum Notdienst verpflichtet sind, sind 
keine Streikbrecher. 


Leiharbeiter dürfen gemäß dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz nicht zum Streikbrechen 
verpflichtet werden. Sie haben deswegen das Recht, die Arbeit in einem bestreikten Betrieb 
zu verweigern und dürfen auch nicht mittelbar als Ersatz für streikende Arbeitnehmer 
eingesetzt werden. 


 


1.1.5 Verhandlungswiederaufnahme 
 


Es wird in der Regel so lange gestreikt, bis sich die Arbeitgeber dazu bereiterklären, an den 
Verhandlungstisch zurückzukommen. Dann werden sie neue Vorschläge unterbreiten, die 
eine bessere Chance auf beiderseitiges Einverständnis haben. Auch noch während dieser 
Verhandlungen kann noch weiter aktiv gestreikt werden, vor allem dann, wenn es zu keiner 
erkennbaren Einigung bei den Verhandlungen kommt. 
 


1.1.6 Beendigung des Streiks 


Ein ordnungsgemäß beschlossener Streik ist zu beenden, wenn 


a) die jeweiligen Entscheidungsgremien dies beschließen oder 


b) die aufrufenden Verhandlungsparteien den Streik für beendet erklärt haben. 


Vor Beendigung des Streiks muss eine Urabstimmung durchgeführt werden, bei der die 
Zustimmung von mehr als 25 % der teilnehmenden Mitglieder dazu erforderlich ist.  


Nach Beendigung des Streiks hat die Streikleitung dafür zu sorgen, dass allen streikenden 
Mitgliedern das Streikende und die zu erfolgende Wiederaufnahme der Arbeit unverzüglich 
mitgeteilt werden. 
 


1.1.7 Notdienstarbeiten 
 


Notdienste sollen verhindern, dass durch den Arbeitskampf Schäden an Leib und Leben 
oder Sachschäden entstehen. 


Anerkannte Notdienstarbeiten, die der Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit und zur 
Erhaltung der Dienststelleneinrichtung zwingend notwendig sind, sind zu gewährleisten. 


Hiervon abzugrenzen sind jedoch Arbeiten, die lediglich dazu dienen, den normalen 
Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. 
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In Arbeitskämpfen darf die Dienststellenleitung sogenannte „Notdienstarbeiten“ nicht 
einseitig organisieren und einzelne Arbeitsnehmer hierauf verpflichten.11 Die Einrichtung  
eines arbeitskampfbedingten Notdienstes ist eine gemeinsame Aufgabe von Gewerkschaft 
und Arbeitgeber.12 Gegebenenfalls ist eine Notdienstvereinbarung abzuschließen. 


 


1.1.8 Regelung bei Gefahr im Verzug 
 


Bei Gefahr im Verzug kann der jeweilige Vorstand während des Arbeitskampfes alle 
notwendigen Entscheidungen einschließlich der Streikaussetzung treffen, auch wenn ein 
Zustimmungserfordernis oder Anhörungspflicht gegeben ist. 
 


1.1.9 Friedenspflicht 
 


Gestreikt werden darf erst nach Ablauf der Friedenspflicht, also nach Beendigung der 
Laufzeit eines Tarifvertrages. Bis dahin sind Kampfmaßnahmen zur Durchsetzung von 
Streitgegenständen, die der aktuelle Tarifvertrag schon regelt, verboten. 
 


1.2 Aussperrung 
 


Aussperrung als Arbeitskampfmittel der Arbeitgeber ist die generelle Zurückweisung der 
Arbeitsleistung unter Verweigerung der Lohnzahlung als Mittel der kollektiven 
Druckausübung zur  


Erreichung eines Tarifziels und unterliegt als Arbeitskampfmaßnahme den allgemeinen 
Regeln des Arbeitskampfrechtes. Bei der Verhältnismäßigkeit der Aussperrung werden  
mittlerweile äußerst hohe Maßstäbe angesetzt, was dazu beigetragen hat, dass die 
Aussperrung seit 1985 fast nicht mehr vorkommt. 
Wird unternehmensseitig eine Aussperrung in Betracht gezogen, so müssen die 
nachbenannten Punkte beachtet werden: 
 


 Vorliegen eines wirksamen Verbandsbeschlusses,  
 Mitteilung des Verbandsbeschlusses an die Arbeitnehmer und die Gewerkschaft,  
 eindeutige und unmissverständliche Erklärung der Aussperrung durch den 


Arbeitgeber und  
 Informationspflicht gegenüber der Agentur für Arbeit.  


 


Ist die Aussperrung rechtswidrig, so kann dies Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.  
 


1.3 sonstige Arbeitskampfmaßnahmen (im weiteren Sinne) 
 


1.3.1 Flugblattaktionen und gewerkschaftliche Werbung 
 


Die Zulässigkeit der Verteilung von gewerkschaftlichen Massenflugblättern in Dienststellen 
richtet sich grundsätzlich nach den von der höchstrichterlichen Rechtsprechung entwickelten 
Grundsätzen über das den Gewerkschaften zuerkannte Recht, in Dienststellen Werbe- und 
Informationsmaterial zu verteilen. Danach darf die Verteilung nur von gewerkschaftsangehö- 


 


11 BAG Urt. v. 30.3.1982 . 1 AZR 265/80 und LAG Hannover v. 01.02.1980 – 2 Sa 110/79 sowie v. 22.10.1985 – 8 Sa 32/85   


12 BAG Urt. v. 31.01.1995 – 1 AZR 142/94 







Bund Deutscher Kriminalbeamter 
 
 


 


10 
 


rigen Belegschaftsmitgliedern und nur außerhalb der Arbeitszeiten (z. B. vor und nach der 
Arbeitszeit sowie während der Pausen) erfolgen.  
 


Es gibt kein allgemeines Zutrittsrecht für externe Gewerkschaftsbeauftragte mit dem Ziel der 
Werbung und Information organisierter Belegschaftsmitglieder in Dienststellen.  


Ihnen kann das Betreten des Dienststellengeländes zur Organisation von Streikmaßnahmen 
(Verteilen von Streikaufrufen, Belegschaftsansprache) untersagt werden.13  


Die Verteilung von Informationen und Werbung darf nicht durch den Personalrat als solchen 
erfolgen. Einzelnen Personalratsmitgliedern ist es jedoch in ihrer Eigenschaft als 
Gewerkschaftsmitglieder gestattet, auch in Dienststellen gewerkschaftliche 
Informationsarbeit zu leisten.14  


Der bisher vom Bundesarbeitsgericht vertretenen Ansicht15, wonach das Verteilen von 
Flugblättern, die Sammlung von Unterschriften, das Anheften von Plakaten und  
vergleichbare Aktionen sich nur dann als zulässig darstellen, wenn sie „unerlässlich“ für die 
Gewerkschaftswerbung sind, ist das Bundesverfassungsgericht entgegengetreten.16 


 


Bei gewerkschaftlicher Informationsarbeit wird zukünftig in jedem Fall eine 
Interessensabwägung verlangt, wenn die Zulässigkeit von Gewerkschaftswerbung infrage 
steht. Im Ergebnis führt diese Rechtsprechung dazu, dass der Arbeitgeber entsprechende 
Aktionen nur noch dann wird unterbinden dürfen, wenn hierdurch erhebliche Störungen im 
Betriebsablauf auftreten. Das Anbringen von Plakaten, soweit hierin nicht das Maß der  
sachlichen Kritik überschritten wird, muss allerdings nur auf Flächen gestattet werden (z. B. 
Schwarzes Brett), die der Arbeitsgeber zur Verfügung stellt. Ein wildes Plakatieren durch die 
Gewerkschaften ist nicht gestattet. Nicht zulässig ist es, den innerbetrieblichen 
Verteilungsapparat, z. B. Postfächer oder das Intranet, ohne Genehmigung des Arbeitgebers 
für gewerkschaftliche Werbung jeder Art und für Fragebogenaktionen in Anspruch zu 
nehmen 
Der Aushang von Plakaten mit Streikaufrufen in Dienststellen braucht nicht geduldet zu 
werden. Sie können entfernt werden. Zwar verlangen einzelne Gerichte, dass der 
Arbeitgeber im Rechtsweg vorgehen muss, 17 doch kann das zumindest dann nicht gelten, 
wenn sich der Anbringende nicht ermitteln lässt. 
 


1.3.2 Hinderung Arbeitswilliger am Betreten oder Verlassen der Dienststelle 
 


Wenn Streikposten arbeitswilligen Arbeitnehmern, Lieferanten, Kunden durch aktives 
Verhalten den Zutritt zum Dienststellengelände verwehren (Betriebsblockaden), so erfüllt 
dieses Verhalten den Tatbestand einer strafbaren Nötigung gemäß § 240 StGB. Wird 
insoweit ein arbeitswilliger Arbeitnehmer auch am Verlassen der Dienststelle gehindert, so  


liegt überdies der Tatbestand der Freiheitsberaubung gemäß § 239 StGB vor.  


Zutrittswilligen muss ein wenigstens drei Meter breiter, sowohl auf dem Erdboden als auch 
im Luftraum darüber freier und von Kontrollen, gleich welcher Art, nicht gestörter Zu- oder 
Abgang verbleiben (Zufahrt eines LKWs muss möglich sein).  
 


13 LAG Bremen DB 1983, 778; LAG Hamm BB 1997, 1537;  


14  BAG vom 26.06.1973 – 1 ABR 24/72 – unveröffentlicht;  


15  zuletzt: Urteil vom 13.11.1991, SAE 1992, 316 ff.  


16 Beschluss v. 14.11.1995 – DB 96, 509 = BB 96, 509 = NZA 96, 381 = NJW 96, 1210 


17 LAG Frankfurt DB 1972, 1027; LAG Düsseldorf v. 03.11.1981 – 18 Sa 1087/81 - unveröffentlicht  
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Eine Nötigung liegt insoweit bereits auch schon dann vor, wenn  


 


 Streikposten ohne ausreichenden ungefährdeten Zugang durch eine dichte 
Postenkette den Zugang zur Dienststelle versperren, sog. „Spießrutenlaufen“;  


 


 Streikposten den Zugang zur Dienststelle vom Vorzeigen von „Passierscheinen“ 
abhängig machen und Personen ohne entsprechende Bescheinigung den Zugang mit 
Gewalt oder Drohung verweigern;  
 


 Streikposten als Arbeitswillige fotografieren bzw. dies vortäuschen, um diese dann 
als „Streikbrecher“ abzuqualifizieren. 


 


Reine Sitzblockaden ohne weiteres aktives Verhalten der Blockierer erfüllen nicht den 
Straftatbestand der Nötigung. 
 


1.3.3 Betriebsbesetzung 
 


Betriebsbesetzungen sind grundsätzlich unzulässig.18 Der Arbeitsvertrag als solcher gibt 
grundsätzlich keine Befugnis zum Verweilen am Arbeitsplatz nach erfolgter Arbeitsniederle- 
gung. Widersetzt sich ein Arbeitnehmer der Aufforderung zum Verlassen der 
Betriebsstätte, so ist der Tatbestand des Hausfriedensbruches gemäß § 123 StGB 
erfüllt. Die Gewerkschaft sowie der zuständige Streikleiter haften gesamtschuldnerisch für 
den durch die rechtswidrige Betriebsbesetzung ursächlich entstandenen Schaden. Der 
Arbeitgeber hat diesen Schaden im Einzelnen darzulegen und zu beweisen.19  
 


1.3.4 Flashmob-Aktionen 
 


Im Jahre 2007 hat die Gewerkschaft ver.di erstmals mit sogenannten „Flashmob-Aktionen“ 
versucht, in den Arbeitskampf einzugreifen. Der Begriff Flashmob-Aktion bezeichnet einen  
kurzzeitigen, scheinbar spontanen Menschenauflauf, bei dem sich die Teilnehmer 
üblicherweise persönlich nicht kennen. Solche Treffen werden über Mobiltelefon (z. B. SMS) 
organisiert. Die Teilnehmer treffen sich an einem vereinbarten Ort zur vereinbarten Zeit, um 
dort der bezweckten Kampfmaßnahme nachzugehen.  
Im Rahmen von Tarifauseinandersetzungen wird durch Flashmob-Aktionen versucht, den 
Betriebsablauf durch Maßnahmen erheblich zu stören.  
Eine Flashmob-Aktion, mit der eine Gewerkschaft in einem öffentlich zugänglichen Betrieb 
kurzfristig und überraschend eine Störung betrieblicher Abläufe hervorrufen will, um zur 
Durchsetzung tariflicher Ziele Druck auf die Arbeitgeberseite auszuüben, ist nach Auffassung 
des Bundesarbeitsgerichts nicht generell unzulässig. 
 
 
 


18 BAG AP Nr. 111 zu Art. 9 GG Arbeitskampf;  
19 LAG Düsseldorf, Urt. v. 24.02.1994 – 13 Sa 1214/93  
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1.3.5 Streikpropaganda 
 


Aufgrund seines Hausrechts braucht der Arbeitgeber in seiner Dienststelle und auf dem 
gesamten Dienststellengelände keinerlei Streikpropaganda zu dulden (hier ist im Einzelfall 
zur gewerkschaftlichen Werbung abzugrenzen).  
Der Arbeitgeber ist berechtigt, insbesondere jeden Plakatanschlag, jede Streikversammlung 
in der Dienststelle und auch die Durchführung der Urabstimmung in der Dienststelle zu 
untersagen. Er kann den Streikenden, insbesondere den Streikposten, jegliches Betreten der 
Dienststelle und des gesamten Dienststellengeländes verbieten.  
 


1.3.6 Streikbruchprämien 
 


Die Gewährung einer echten „Streikbruchprämie“ während des Arbeitskampfes ist ein 
grundsätzlich zulässiges Arbeitskampfmittel.20 Dabei nimmt der Arbeitgeber Einfluss auf das 
Arbeitskampfgeschehen, um dessen Folgen für ihn zu mindern.  


Für den Arbeitgeber zu beachten, fordert das Bundesarbeitsgericht aber einschränkend, 
dass erstens die Prämienzahlung unterschiedslos allen Arbeitnehmern anzubieten und 
weiter, dass die Prämienzahlung am allgemeinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu messen 
sei. 
 


1.3.7 Prämien nach Beendigung des Streiks 
 


Streng von den sogenannten Streikbruchprämien sind die Prämien zu unterscheiden, die 
gewährt werden, um eine erhebliche Mehrbelastung auszugleichen. Die Gewährung einer 
nach Beendigung des Streiks gezahlten Prämie an nicht streikende Arbeitnehmer ist 
jedenfalls dann zulässig, wenn alle Begünstigten während des Streiks Belastungen 
ausgesetzt waren, die erheblich über das normale Maß der mit jeder Streikarbeit 
verbundenen Erschwerung hinausgehen. Dann wird nämlich die besondere, über das 
erhebliche Maß jeder normalen Streikarbeit hinausgehende Erschwerung vergütet.21 Das hat 
der Arbeitgeber gegebenenfalls im gerichtlichen Verfahren darzulegen und zu beweisen.  
 


1.4 Rechtsfolgen des Arbeitskampfes 
 


Die Teilnahme an einem rechtmäßigen Streik stellt für den Arbeitnehmer keine Verletzung 
des Arbeitsvertrags dar. Stattdessen ruht während des Streiks das Arbeitsverhältnis. Die 
Beschäftigten brauchen also keine Arbeitsleistung erbringen. Der Arbeitgeber muss im 
Gegenzug während des Streiks kein Arbeitsentgelt zahlen. Gewerkschaftlich organisierte 


Arbeitnehmer erhalten von den Gewerkschaften für die Dauer der Streikteilnahme eine 
Streikunterstützung (sog. Streikgeld). 
Streikende sind während der Zeit der Arbeitsniederlegung grundsätzlich nicht an Weisungen 
des Arbeitgebers oder Vorgesetzten gebunden. 
Daher sind Maßregelungen durch den Arbeitgeber verboten. Streikenden darf weder 
während des Streiks noch danach wegen der Streikteilnahme gekündigt werden. 
 


 


20 BAG AP Nr. 124, 127 zu Art. 9 GG Arbeitskampf;  


21 BAG AP Nr. 123 zu Art. 9 GG Arbeitskampf   
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1.5 Personalrat und Arbeitskampfmaßnahmen 
 


Personalräte unterliegen der Friedens- und Neutralitätspflicht. Sie sind daher nicht zum 
Führen von Arbeitskämpfen berechtigt (§ 66 Abs. 2 BPersVG). Sie und ihre Mitglieder dürfen 
in dieser Eigenschaft nicht für Arbeitskampfhandlungen tätig werden, zum Beispiel darf das 
Personalratsbüro nicht als Streikzentrale genutzt werden. Eine Teilnahme von 
Personalratsmitgliedern an Arbeitskampfmaßnahmen in ihrer Eigenschaft als Arbeitnehmer 
und Gewerkschafter ist dagegen zulässig. 


 


1.6 Beamte und Streik 
 


Beamte sind Grundrechtsträger wie alle anderen Bürger auch. Ihnen steht daher auch die in 
Art. 9 Abs. 3 des Grundgesetzes verankerte Koalitionsfreiheit zu; sie können sich wie ihre 
Kollegen im Arbeitnehmerbereich gewerkschaftlich organisieren. Die Koalitionsfreiheit wird 
allerdings durch die ebenfalls mit Verfassungsrang – in Art. 33 Abs. 5 des Grundgesetzes – 
verankerten beamtenrechtlichen Strukturprinzipien geprägt und eingeschränkt. Konkret 
bedeutet das, dass das Rechtsverhältnis des Beamten durch den (Bundes- oder Landes-) 
Gesetzgeber und nicht durch Tarifvertrag geregelt wird und dass im Konfliktfall die 
Durchsetzung der Interessen durch Streik nicht möglich ist. 


Die gewährleistete Koalitionsfreiheit wird nur soweit eingeschränkt, als dies durch den 
Stabilitätsauftrag geboten ist: Beamte können ihre Arbeitsbedingungen nicht aushandeln und 
demgemäß nicht streiken, sie haben aber weiterhin das Recht, sich in Gewerkschaften 
zusammenzuschließen. 


Dieses Streikverbot ist seither durch eine ständige Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts als Grundsatz des Berufsbeamtentums anerkannt; es hat damit 
Verfassungsrang. 


In der Praxis bedeutet das, dass die Beteiligung von Beamten an Streik und streikähnlichen 
Maßnahmen, dazu zählen auch die verschiedenen Formen von „Dienst nach Vorschrift“ oder 
„Bummelstreiks“, unzulässig sind und disziplinarrechtlich geahndet werden können. In keiner 
Weise beeinträchtigt ist allerdings das Recht der Beamten, sich außerhalb ihrer Dienstzeit 
solidarisch zu zeigen und insbesondere auch an Protestveranstaltungen teilzunehmen. 


 


1.7 Versicherungsschutz bei Streik 
 


Im Falle eines Streiks gilt eine festgelegte Frist von einem Monat. Das bedeutet, dass das 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis für maximal einen Monat fortbesteht. 
Bei einem rechtmäßigen Arbeitskampf bleibt dementsprechend die Versicherungspflicht in 
der Kranken-, Pflege, Arbeitslosen- und Rentenversicherung erhalten, soweit dieser die 
Obergrenze von einem Monat nicht übersteigt. 


Die Monatsfrist bezieht sich nicht auf einen Kalendermonat, sondern auf einen Zeitmonat. 
Beginnt der Streik also beispielsweise am 10. November, so endet die Monatsfrist mit Ablauf 
des 09. Dezember. Die meisten Streiks laufen keinen ganzen Monat am Stück, sondern 
werden immer wieder von einzelnen Tagen unterbrochen, an denen gearbeitet wird. Die 
Monatsfrist beginnt mit jeder Streikphase von vorne. 
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1.7.1 Gesetzliche Unfallversicherung 
 


Streikende und ausgesperrte Arbeitnehmer stehen nicht unter dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Dies gilt insbesondere für Unfälle, die sich auf dem Weg zu der oder von  
der Dienststelle ereignen, wenn der Arbeitnehmer die Dienststelle aufsucht, um sich an 
Arbeitskampfmaßnahmen zu beteiligen. 
Für Mitglieder, die beispielsweise als Streikposten einen Unfall erleiden, besteht jedoch eine 
Leistungspflicht der Krankenkasse. 
 


1.7.2 Kranken- und Pflegeversicherung 
 


In der Krankenversicherung bleibt das versicherungsrechtliche Beschäftigungsverhältnis 
während eines rechtmäßigen Arbeitskampfes bis zu seiner Beendigung ohne 
Beitragszahlung aufrechterhalten. Pflichtversicherte Arbeitnehmer und mitversicherte 
Familienangehörige haben volle Leistungsansprüche. 


Freiwillig und privat versicherte Arbeitnehmer werden in ihrer Mitgliedschaft zur 
Krankenversicherung durch einen Streik nicht berührt. Für sie besteht die Beitragspflicht 
während eines Streiks fort. 


Die Vorschrift über das Fortbestehen der Mitgliedschaft gilt in der Pflegeversicherung 
entsprechend (§ 49 Abs. 2 SGB XI). 
 


1.7.3 Rentenversicherung 
 


Während eines mir Arbeitsniederlegung verbundenen Streiks werden keine Beiträge zur 
Rentenversicherung entrichtet. Das Versicherungsverhältnis besteht jedoch fort. 


Auf bereits gewährte laufende oder beantragte Leistungen der Rentenversicherung hat die 
Teilnahme an einem Streik keinen Einfluss. 


Die vorstehenden Ausführungen gelten auch für das Versicherungsverhältnis zur VBL. 


 


1.7.4 Arbeitslosenversicherung 
 


Arbeitslosenversichertenbeiträge werden für Streikende und Ausgesperrte während des 
Arbeitskampfes nicht entrichtet.  


Auf die Höhe des Arbeitslosengeldanspruchs wirken sich Streiks und Aussperrungen 
innerhalb der Monatsfrist grundsätzlich nicht aus. Die Grundvoraussetzung ist, dass 
innerhalb dieser Zeit kein Anspruch auf Entgelt besteht. Das Bemessungsentgelt für den 
Bezug von Arbeitslosengeld richtet sich nach der Höhe der Löhne und Gehälter des letzten 
Jahres. 
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2 Vorbereitung auf den Arbeitskampf 
 


2.1 Organisation 
 


2.1.1 Streikleitung 
 


Zur Vorbereitung, Einleitung und Überwachung aller Maßnahmen, die für eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Streiks notwendig sind, setzt der jeweilige Vorstand 
eine Streikleitung ein. 


Der jeweilige geschäftsführende Vorstand hat gegenüber der Streikleitung ein 
Weisungsrecht. 
  


2.1.1.1 Geschäftsführung 
 


Der jeweilige geschäftsführende Vorstand bestimmt eine Streikleitung, bestehend aus einem 
Vorsitzenden, einem stellvertretenden Vorsitzenden und bis zu drei weiteren Mitgliedern. Sie 
ist beschlussfähig wenn drei Mitglieder anwesend sind.  


Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag 
abgelehnt. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. 
 


Sämtliche von der Streikleitung gefassten Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen. Die 
Protokolle der Sitzungen sind dem jeweiligen Vorstand und dem Tarifpolitischen Sprecher 
des betreffenden Landesverbandes/Verbandes zuzuleiten.    


Die Streikleitung bedient sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben eines Streikbüros (auch 
Streiklokal), das für die Dauer des Streiks ständig zu besetzen ist. 
 


2.1.1.2 Aufgaben 
 


Die Streikleitung hat insbesondere folgende Aufgaben: 
 


 Abfassung eines Streikaufrufes, der unter anderem enthalten soll: Ursache des 
Streiks, Streikziel, Streikbeginn, Streikbeteiligte und Sitz der Streikleitung, 


 


 Zuleitung des Streikaufrufes und Treffen von Anordnungen und Maßnahmen, die eine 
ordnungsgemäße wirksame Durchführung des Arbeitskampfes gewährleisten, 
 


 Überwachung der Durchführung von Streikmaßnahmen, 
 


 Bestellung von Streikausschüssen in Dienststellen und einzelner Streikhelfer, 
 


 Unterstützung der Streikausschüsse in Dienststellen, 
 


 Festlegung der Streiklokale, 
 


 Benennung von Streikposten und Erstellung eines Einsatzplanes für die Streikposten, 
 


 Unterrichtung des Verbands- bzw. Landesvorstandes über alle Vorkommnisse 
innerhalb der Streikbereiche, 
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 Feststellung und namentliche Erfassung der am Streik teilnehmenden BDK-Mitglieder 
und der streikbrechenden BDK-Mitglieder, 
 


 Führung eines Tagebuchs über alle Ereignisse und die getroffenen Anordnungen, 
 


 Mitwirkung bei der Festlegung von etwa erforderliche Notdienstarbeiten und der 
Auswahl der dafür bestimmenden Personen, 
 


 Herstellung einer ständigen Verbindung zu der Verhandlungspartei, von der ein 
formeller Streikaufruf erfolgt ist (sofern der BDK in einem Tarifstreit keine 
Verhandlungspartei ist), 
 


 Sammlung, Weiterleitung und Austausch von Informationen über die Streiksituation, 
 


 Verhinderung strafbarer Handlungen, 
 


 Abwehr von Gegenmaßnahmen, 
 


 Vorschlag von Streikausdehnung oder Streikeinschränkungen, 
 


 Leitung und Organisation der Urabstimmung. 
 
 


2.1.2 Streikhelfer, Helfer, Streikposten 
 


2.1.2.1 Streikhelfer 
 


Zur Unterstützung der Streikleitung können Streikhelfer bestellt werden. Ihnen sind klar 
abgegrenzte Aufgaben in den Bereichen 


 
 Organisationsleitung 
 Streikposteneinsatz 
 Streikbüro 
 Mitgliederbetreuung 
 Logistik (z. B. Verpflegung, Kurierdienste) 
 Veranstaltungsorganisation 
 Beratung für Streikende 


 


zuzuweisen. 


Streikhelfer unterliegen den Weisungen der Streikleitung. 


 


2.1.2.2 Helfer 
 


Zur Unterstützung der Streikhelfer können zusätzliche Helfer bestellt werden.  


Die Einweisung der Helfer erfolgt durch die Streikhelfer. Sie unterliegen den Weisungen der 
Streikleitung bzw. der Streikhelfer. 
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2.1.2.3 Streikposten 
 


Streikposten werden während der gesamten Streikdauer an allen Zugängen/Zufahrten der 
bestreikten Dienststelle eingesetzt. Zum Dienst als Streikposten kann die Streikleitung nur 
Freiwillige einteilen. Ihre Bestellung erfolgt durch die Streikleitung bzw. die Streikhelfer.  


Streikposten haben folgende Aufgaben zu erledigen: 


 
 Allgemeine Eingangs- und Ausweiskontrollen (z. B. für Notdienst, Dienstausweise der 


Beamten), 
 Überzeugung von Arbeitswilligen zur Beteiligung am Streik,  
 Beeinflussung von Streikbrechern und Meldung Unbelehrbarer an die Streikleitung, 
 Umgehende Meldung und schriftliches Festhalten aller besonderen Vorkommnisse 


an die Streikleitung oder beauftragte Streikhelfer, 
 Verweise von Medienvertretern an die Streikleitung oder beauftragte Streikhelfer, 
 Sammlung und Weitergabe gegnerischen Informationsmaterials an die Streikleitung 


oder beauftragte Streikhelfer. 
 
Streikleitung, Streikhelfer, Helfer und Streikposten erhalten einen Ausweis, der 
sichtbar an der Kleidung getragen werden muss. 


 


2.1.3 Streikbüro 
 


Im Streikbüro schlägt das organisatorische Herz des Streiks. Lage, Größe und Ausstattung 
des Streikbüros muss so beschaffen sein, dass dort die notwendigen Arbeiten verrichtet und 
die die Streikenden jeden Tag reibungslos ein- und ausgehen können. Es ist Treffpunkt der 
Streikenden und Aufenthaltsort der Streikhelfer. Am Streikbüro ist gut sichtbar ein Schild mit 
der Aufschrift „Streikbüro“ anzubringen.  


Über das Streikbüro werden die Materialien verteilt. Es ist Informationsbörse, 
Stimmungsbarometer und Ort des Mutmachens, wenn der Arbeitgeber sich als sehr 
hartleibig erweist.  


Die personelle Besetzung und die Öffnungszeiten werden je nach Art und Notwendigkeit des 
Streiks durch die Streikleitung bestimmt.  


Verteilen sich die Streikenden auf viele Einrichtungen, so kann auch ein mobiles „Streikbüro“ 
zum Einsatz kommen. 


 


2.2 Sonstige organisatorische Vorbereitungen 
 


2.2.1  Logistische Vorbereitungen 
 


 Anmietung von Räumen oder Zelten für Streikveranstaltungen (bei der Anmietung 
von Zelten ist eine Genehmigung der Ordnungsbehörden sowie eine Verabredung 
mit der Feuerwehr erforderlich) 


 Beschaffung und Überprüfung von Mobiliar, Büroausstattung, IT-Technik, 
Telefon/Fax, Lautsprecheranlagen usw.  Ausstattung des Streikbüros 
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  Organisation der Verpflegung der Streikposten und Helfer (z. B. Beschaffung von   


Getränken, Anfertigung von  Verpflegungsbeuteln, Beauftragung externer 
Lieferservice) 


 Einrichtung eines Kurierdienstes 
 Organisation und Anmeldung von Kundgebungen oder Demonstrationen bei der 


Polizei bzw. den Ordnungsbehörden (spätestens 48 Stunden vor Beginn) 
 Beantragung der Genehmigung für den Einsatz von Lautsprecheranlagen (auch 


Megaphone) unter freiem Himmel 
 Sicherstellung von externen Leistungen (z. B. Druckereien, Zeltverleih, 


Transportunternehmen, Schildermaler) 
 


2.2.2 Vorbereitung der Mitgliederbetreuung 
 


 Ggf. Einrichtung eines Beratungsbüros als Anlaufstelle für die Mitglieder, möglichst in 
der Nähe des Streikbüros 


 Planung von Informationsveranstaltungen 
 Bereitstellung von Streikmaterialien 


 


3 Arbeitskampfmaßnahmen 
 


3.1 Urabstimmung 
 


Für die Durchführung der Urabstimmung ist die Streikleitung des jeweiligen Verbandes 
zuständig. 


Abstimmungsberechtigt sind grundsätzlich die jeweils zur Urabstimmung aufgerufenen BDK-
Mitglieder, die unter den Geltungsbereich der Tarifverträge (TVÖD/TV-L/TV-H) fallen.  


Zur Durchführung eines Streiks müssen 50% der Abstimmungsberechtigten BDK- Mitglieder 
an der Urabstimmung teilnehmen und davon mindestens 75% zustimmen.  


Zur Beendigung eines Streiks ist die Zustimmung von mehr als 25 % der teilnehmenden 
BDK-Mitglieder erforderlich.  


Die Urabstimmung erfolgt mittels Stimmzettel. Die Abstimmung ist frei und geheim 
durchzuführen.  Über das Abstimmungsergebnis ist ein Protokoll zu fertigen. Die 
Abstimmungsunterlagen sind in den jeweiligen Landesverbänden/Verbänden 
aufzubewahren, damit jederzeit eine Überprüfung möglich ist. Der geschäftsführende 
Bundesvorstand ist über das Abstimmungsergebnis zu informieren. Alle übrigen Einzelheiten 
bestimmen, soweit erforderlich, die eingesetzten Streikleitungen. 


Werden unmittelbar nach einer erfolgreichen Urabstimmung, aber vor Ausrufung oder 
Beginn eines Streiks, die Verhandlungen wieder aufgenommen, so ist nach deren Scheitern 
keine neue Urabstimmung erforderlich. 
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3.1.1 Vorbereitung der Urabstimmung 
 


Im Rahmen der Beschlussfassung über die Durchführung von Arbeitskampfmaßnahmen 
werden die Streikleitung, der Urabstimmungsbereich, die konkrete Fragestellung und der 
Zeitpunkt der Urabstimmung durch den jeweiligen Vorstand bestimmt. 


Die Streikleitung ist für die Leitung und Organisation der Urabstimmung verantwortlich. Sie 
bestimmt den Ort der Abstimmung. Bei Bedarf kann sie Helfer beiziehen. Diese müssen 
Mitglieder des BDK sein. 


Der Streikleitung sind vom jeweiligen Vorstand die Mitglieder schriftlich zu benennen, die im 
Urabstimmungsbereich beschäftigt sind. Abstimmungsberechtigte Mitglieder, die durch 
Krankheit, Urlaub, Dienstreise oder durch andere triftige Gründe an der Urabstimmung nicht 
teilnehmen können, sind zwar aufzuführen, jedoch im Weiteren nicht zu berücksichtigen.  


Die betroffenen Mitglieder sind rechtzeitig vor der Urabstimmung über den Stand der 
Verhandlungen und über die Notwendigkeit der Urabstimmung zu informieren. Ihnen sind 
Abstimmungsort und –zeitpunkt mitzuteilen. 


 


3.1.2 Durchführung der Urabstimmung 
 


Die Streikleitung ist für das gesamte Abstimmungsverfahren, insbesondere für 


 die Bereitstellung des Abstimmungsmaterials (verschlossene Urne, Stimmzettel 
usw.), 


 die Stimmenauszählung,  
 die Protokollierung und sofortige Übermittlung des Abstimmungsergebnisses an den 


jeweiligen Vorstand verantwortlich. 
 


Im Protokoll sind die Anzahl der nichtverhinderten Abstimmungsberechtigten, der gültigen 
abgegebenen Stimmen, die Anzahlen der Ja- bzw. Nein-Stimmen sowie der 
Stimmenthaltungen festzuhalten. Die Abstimmungsunterlagen sind beim jeweiligen Verband  
sicher aufzubewahren, damit jederzeit eine Überprüfung möglich ist. 
 


3.2 Streik 
 


3.2.1 Organisatorische Vorbereitung zur Durchführung eines Streiks 
 


3.2.1.1 Aufgaben des Vorstandes 
 


Der jeweilige Vorstand nimmt folgende Aufgaben wahr: 


 Festlegung der zu bestreikenden Dienststellen, 
 Entscheidung über den Abschluss von Notdienstvereinbarungen, 
 Gewährleistung des täglichen Informationsaustausches zwischen dem Verband oder 


Landesverband und allen Bezirksverbänden/Verbänden sowie der Streikleitung, 
 Herausgabe von Informationen für die allgemeine Öffentlichkeit, 
 Unterstützung der Bezirksverbände/Verbände bei der Vorbereitung von 


Kundgebungen, 
 Unterrichtung der Bundestarifkommission, des geschäftsführenden 


Bundesvorstandes und der vertragsschließenden Gewerkschaften, 
 Sicherstellung der personellen Besetzung in den Bezirksverbänden/Verbänden. 
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3.2.1.2 Aufgaben des Streikbüros 
 


Das Streikbüro ist für die Planung und den Einsatz der Streikposten, Streikhelfer und 
Helfer verantwortlich. Sie werden dort in ihre Aufgaben eingewiesen, erhalten ihre 
Einsatzpläne, Ausweise, Informationen und Organisationsanweisungen. 


Das Streikbüro stellt die Versorgung der Streikposten, Streikhelfer und Helfer mit Essen, 
Getränken sowie Ruhemöglichkeiten sicher und kümmert sich im Bedarfsfall um deren 
Transport (An- und Abreise). 


Über den Verlauf des Streiks wird im Streikbüro eine Streikdokumentation geführt. Alle 
besonderen Ereignisse sind unmittelbar dem zuständigen Vorstand zu melden. 


Darüber hinaus ist für jeden Streiktag eine Liste zu führen, in der sämtliche an der 
Maßnahme beteiligten Mitglieder namentlich einzutragen sind. Beginn und Ende der 
Maßnahme sind aufzuführen. Die Angaben hat jedes Mitglied durch seine Unterschrift zu 
bestätigen. Der Vorsitzende der Streikleitung oder sein Stellvertreter muss diese 
Streikerfassungsliste unterschreiben. Sie sind die Grundlage für die Auszahlung der 
Streikunterstützung. 


Durch das Streikbüro werden die von der Streikleitung ausgestellten Notdienstausweise 
ausgegeben. 


Das Streikbüro organisiert Versammlungen und Veranstaltungen für die Streikenden und 
führt diese durch. 


 


3.2.2 Durchführung des Streiks 
 


Die Streikleitungen haben alle zur ordnungsgemäßen Durchführung erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen. Alle Mitglieder im Streikbereich haben den Anordnungen der 
Streikleitung Folge zu leisten. 


Rechtzeitig vor Streikbeginn müssen alle erforderlichen Unterlagen (z. B. Mitgliederlisten, 
Ausweise) beschafft und im Streikbüro verwahrt werden. 


An allen Eingängen und Zufahrten sollen deutlich sichtbare Schilder und Plakate mit Hinweis 
auf den Streik angebracht und Transparente mit den Forderungen des BDK aufgestellt 
werden.  


 


3.2.2.1 Einsatz und Aufgaben von Streikposten 
 


Streikposten sind auf den ersten Streiktag besonders vorzubereiten, da es vor den 
Eingängen der Dienststellen zu Konflikten kommen kann, die für alle Kollegen ungewohnt 
sind. Für den ersten Streiktag sollte eine größere Zahl von Streikposten eingesetzt werden. 


Mitglieder der Streikleitung sollten sich am ersten Streiktag mindestens eine Stunde vor dem 
üblichen Dienstbeginn am Streikort einfinden, um ggf. auftretende Probleme zu klären und 
die Streikposten zu unterstützen. 


Bei der Planung des Einsatzes von Streikposten ist zu beachten, dass an jedem Eingang 
immer mehrere Kollegen stehen. Darüber hinaus sollte eine Reserve an Streikposten 
gebildet werden, die z. B. bei krankheitsbedingten Ausfällen von Streikposten oder bei einer 
notwendigen Erhöhung der Zahl der Streikposten vor der Dienststelle, zum Einsatz kommen.  
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Streikposten haben die Aufgabe, Streikbrecher durch gütliches Überreden vom Betreten der 
Dienststelle abzuhalten. Jegliche Gewaltanwendung und andere strafbare Handlungen sind 
dabei zu unterlassen, auch wenn Streikposten provoziert werden. 


Bei Zwischenfällen wie tätlichen Angriffen, Drohungen und Beleidigungen sind zum Zweck 
der Beweissicherung die Namen der Beteiligten, Art und Ort der Handlung sowie die Uhrzeit 
und ggf. Zeugen aufzunehmen. Die Streikleitung ist unverzüglich über den Vorfall zu 
informieren. 


Mitglieder des BDK sind darauf hinzuweisen, dass sie als Streikbrecher keine 
Streikunterstützung erhalten und aus dem BDK ausgeschlossen werden können. Sie sind 
dem jeweiligen Vorstand zu melden. 


 


3.2.3 Beendigung des Streiks 


Ein ordnungsgemäß beschlossener Streik ist zu beenden, wenn 


a) die jeweiligen Entscheidungsgremien gemäß § 3 Streikordnung des BDK dies be-


schließen oder 


b) die aufrufenden Verhandlungsparteien den Streik für beendet erklärt haben. 


Vor Beendigung des Streiks muss eine Urabstimmung durchgeführt werden, bei der die 
Zustimmung von mehr als 25 % der teilnehmenden BDK-Mitglieder dazu erforderlich ist.  


Nach Beendigung des Streiks hat die Streikleitung dafür zu sorgen, dass allen streikenden 
Mitgliedern das Streikende und die zu erfolgende Wiederaufnahme der Arbeit unverzüglich 
mitgeteilt werden. 


 


3.3 Streikabschlussarbeiten 
 


Nach Beendigung des Streiks sind folgende Abschlussarbeiten zu erledigen: 


 


 Kündigung von angemieteten Räumen, 
 Rückgabe von ausgeliehenen Materialien und Geräten, 
 Auflösung eingegangener Verträge, 
 Rücksprache mit dem zuständigen Verband, Landesverband oder Bezirksverband 


über die Verwendung der während des Streiks gekauften Geräte und Materialien und 
über die Aufbewahrung von Transparenten, Plakaten und Schildern, 


 Abschließende Zusammenkunft der im Streik besonders aktiven Mitglieder 
(Erfahrungsaustausch, Danksagung), 


 Beobachtung des Verhaltens des Arbeitgebers gegenüber den Streikteilnehmern, 
 Information über Beendigung des Streiks an Presse, Rundfunk, Fernsehen und 


Behörden, 
 Durchführung einer Streikanalyse im jeweiligen Verband, Landesverband oder 


Bezirksverband, 
 Berichterstattung an die Bundestarifkommission und den geschäftsführenden 


Bundesvorstand. 
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3.4 Rechte und Pflichten der BDK-Mitglieder im Arbeitskampf 


Alle BDK-Mitglieder, die Arbeitnehmer und im vom Streik betroffenen Bereich beschäftigt 
sind, sind verpflichtet, den Streikaufruf zu befolgen und an Streikversammlungen 
teilzunehmen. Die Weisungen der Streikleitung sind für sie bindend. 


Die BDK-Mitglieder sind aufgrund ihres Streikrechts und ihrer Beteiligung an einem 
rechtmäßigen Streik berechtigt, die Arbeitsleistung zu verweigern. 


Arbeit in bestreikten Dienststellen, ihren Teilen oder Zweigen während des Arbeitskampfes 
ist Streikbruch, wenn die BDK-Mitglieder nicht zu Notdienstarbeiten verpflichtet oder 
Personalratsmitglieder sind. 


Alle nicht beamteten BDK-Mitglieder haben sich für alle im Interesse des Arbeitskampfes 
nötigen Dienste zur Verfügung zu stellen. Bei unberechtigter Weigerung kann die 
Streikunterstützung entzogen werden. 


Im Falle einer Kündigung durch den Arbeitgeber ist sofort die Streikleitung oder der jeweilige 
geschäftsführende Vorstand zu informieren, damit notwendige Gegenmaßnahmen 
unternommen werden können. 


3.5 Streikunterstützung, Streikgeld 


Der BDK ersetzt bei einem gemäß § 3 der Streikordnung des BDK beschlossenen Streik sei-
nen streikenden Mitgliedern für die gesamte Streikdauer vom ersten Streiktag an und 
stundengenau den jeweiligen Verdienstausfall in voller Höhe. Der Verdienstausfall ist vom 
streikenden Mitglied der Streikleitung mittels Verdienstabrechnung nachzuweisen. 
Voraussetzung für die Zahlung des Verdienstausfalls ist, dass das streikende Mitglied 


a) die Standardmitgliedschaft besitzt und
b) mit den satzungsgemäßen Beitragszahlungen nicht im Rückstand ist. Bei 


Neumitgliedern erfolgt die Erstattung des Verdienstausfalls erst, wenn mindestens 
ein Quartalsbeitrag entrichtet wurde.


Ausnahmen von dieser Regelung zu den Punkten a) und b) sind im Einzelfall möglich und 
sind von den gemäß § 3 der Streikordnung des BDK jeweils beschließenden Gremien als 
Beschluss zu treffen.  


Die Auszahlung des Streikgeldes erfolgt bargeldlos durch den Bundesschatzmeister. 


Die Aufrechnung der Unterstützung gegen Beitragsrückstände und sonstige 
Geldforderungen ist seitens des BDK zulässig. 


Gegen die Ablehnung der Streikunterstützung ist die Beschwerde an den Bundesvorstand 
zulässig. 


Die Streikunterstützung ist nicht einklagbar und nicht übertragbar. 


Bei Kündigung der BDK-Mitgliedschaft innerhalb von 12 Monaten nach Erhalt der 
Streikunterstützung ist diese in voller Höhe zurückzuzahlen. 


Mitglieder, die mehreren Gewerkschaften angehören, können ihren Anspruch auf 
Streikunterstützung nur bei einer Gewerkschaft erheben. Eine Doppelabrechnung ist 
rechtswidrig und kann zur Anzeige führen. 
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3.5.1.1 Beantragung der Streikunterstützung 
 


Anträge auf die Zahlung einer Streikunterstützung müssen beim jeweiligen geschäftsführenden 
Vorstand (Verbands-/Landesvorstand), spätestens sechs Monate nach Erhalt der wegen der 
Streikteilnahme modifizierten Gehaltsabrechnung, eingereicht werden. Ausnahmen sind im 
Einzelfall möglich und sind von den gemäß § 3 der BDK-Streikordnung jeweils 
beschließenden Gremien als Beschluss zu treffen.  
 


3.5.1.2 Abrechnungslisten 
 


Durch den zuständigen Vorstand (Verbands-/Landesvorstand) sind Abrechnungslisten 
vorzubereiten. Darin sind alle beteiligten Einzelmitglieder und die jeweilige Höhe der 
Streikunterstützung namentlich einzutragen.  
 


3.5.1.3  Abrechnung / Einreichung der Anträge auf Streikunterstützung beim Bund  
 


Die Nachweise der Entgeltabzüge werden in Kopie zusammen mit den 
Streikerfassungslisten und den Abrechnungslisten an die Bundesgeschäftsstelle, zur Prüfung 
und bargeldlosen Erstattung der Streikunterstützung durch den Bundesschatzmeister, 
übersandt.  
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Vorwort: 


 


Sämtliche Darstellungen sind als Muster in der Dokumentation dargestellt und sollen 
allen Verantwortlichen in den örtlichen Streikleitungen als Hilfestellung dienen. 


Diesem Vorlagen- und Dokumentenkatalog wird sich auch noch ein weiterer Katalog 
mit organisatorischen und rechtlichen Hinweisen für den Streik anschließen, der sich 
noch in Arbeit befindet. 
 
Für die Aktualisierung und tatsächliche Darstellung sowie Textinhalte sind die jeweiligen 


Streikleitungen in Abstimmung mit der Bundestarifkommission selbst verantwortlich. 


Anregungen und Änderungen sowie Hinweise auf Fehler sind ausdrücklich erwünscht, 


werden gerne entgegengenommen und sind bitte an thomas.kleemann@bdk.de zu 


richten. 
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Stimmzettel 1 


Urabstimmung zur Tarifauseinandersetzung 


Jetzt Urabstimmung! 
 


Wir müssen unseren Forderungen Nachdruck verleihen und rufen unsere 
Tarifbeschäftigten des BDK in der Zeit vom XX.XX.XXXX, xx:xx Uhr bis XX.XX.XXXX, 


xx:xx Uhr zur Teilnahme an der Urabstimmung für den Arbeitskampf auf! 


 


Es wurde genug gespart am öffentlichen Dienst!  
 


Wir haben in den vergangenen Jahren genug gespart und massiv zur Konsolidierung der 
Haushalte beigetragen. Für die Beseitigung der Folgen der (spekulationsgetriebenen) Banken- 
und Finanzkrise ist genug Geld da. Bei den Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes hingegen wird 
immer mehr gekürzt.  
Das werden wir nicht akzeptieren! 


 


Wir sind es wert.  


• 6 Prozent mehr Geld • Stufengleiche Höhergruppierung  


• Laufzeit 12 Monate 
• Einführung einer Stufe 6 ab Entgeltgruppe 9  
• Erhöhung der Entgelte für alle Auszubildenden um 90 Euro  
   und des Urlaubsanspruchs auf 30 Tage  
• Dauerhafte Übernahme aller Auszubildenden im Länderbereich  
• Weiterentwicklung der Entgeltordnung im Länderbereich  


• Zeit- und inhaltsgleiche Übertragung auf den Beamtenbereich 


Wir wollen verbindliche Tarifverträge für die Länder! 


 
Es ist genug Geld da. Der BDK erklärt sich mit den Tarifforderungen der beiden 
Dachverbände DGB und dbb – Tarifunion solidarisch und unterstützt die Vorhaben 


des Arbeitskamp! 


 


 


 Ja Nein 







Bund Deutscher  
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Ergebnisprotokoll über die 1. Urabstimmung 
(Vorderseite) 


   


Name und Sitz der Dienststelle:  


  


Tag(e) der Urabstimmung:  


  


Anzahl der abstimmungsberechtigen  
BDK-Mitglieder Tarif 


Beschäftigte: 


  


Anzahl der während der Urabstimmung  
in der Dienststelle anwesenden BDK-Mitglieder 


Beschäftigte: =        100 %  


  


An der Urabstimmung haben teilgenommen Beschäftigte: =    % 


  


Ja-Stimmen Beschäftigte: =    % 


  


Nein-Stimmen Beschäftigte: =    % 


  


Ungültige Stimmen Beschäftigte: =    % 
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Ergebnisprotokoll über die 1. Urabstimmung 
(Rückseite) 


    


Besondere Vorkommnisse:  
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Urabstimmung wurde ordnungsgemäß entsprechend dem § 4 der Streikordnung  
des Bund Deutscher Kriminalbeamter durchgeführt. 
 
 
 
Ort:    __________________ 
 
 
Datum:  __________________ 
 
 
Die Verantwortlichen der Durchführung der Abstimmung 
 
 
 
____________________   ____________________       __________________ 
*                                           *                                              * 
 
(*) Klarnamen in Druckbuchstaben  
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 Stimmzettel 2 


Urabstimmung zur Tarifauseinandersetzung 


2. Urabstimmung zum Ergebnis 
 


Die Gewerkschaften haben am XX. Monat 2019 2006 mit den Arbeitgebern der 
Länder (TdL) einen Verhandlungsstand mit folgendem Ergebnis vereinbart:  
 


 


 


Ergebnisse aufführen: 


  


 


 


 


 


 


 


 


Bist du bereit diesem Verhandlungsergebnis 


zuzustimmen? 


Ja Nein 
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Ergebnisprotokoll über die 2. Urabstimmung 
(Vorderseite) 


 


   


Name und Sitz der Dienststelle:  


  


Tag(e) der Urabstimmung:  


  


Anzahl der abstimmungsberechtigen  
BDK-Mitglieder Tarif 


Beschäftigte: 


  


Anzahl der während der Urabstimmung  
in der Dienststelle anwesenden BDK-Mitglieder 


Beschäftigte: =        100 %  


  


An der Urabstimmung haben teilgenommen Beschäftigte: =    % 


  


Ja-Stimmen Beschäftigte: =    % 


  


Nein-Stimmen Beschäftigte: =    % 


  


Ungültige Stimmen Beschäftigte: =    % 
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Ergebnisprotokoll über die 2. Urabstimmung 
(Rückseite) 


    


Besondere Vorkommnisse:  
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Urabstimmung wurde ordnungsgemäß entsprechend dem § 4 der Streikordnung  
des Bund Deutscher Kriminalbeamter durchgeführt. 
 
 
 
Ort:    __________________ 
 
 
Datum:  __________________ 
 
 
Die Verantwortlichen der Durchführung der Abstimmung 
 
 
____________________ ___________________     ____________________ 
*                                 *                                              * 
 
(*) Klarnamen in Druckbuchstaben  
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Legitimationen Ausweise  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
    


 


Für die Verantwortlichen und 
Ansprechpartner während eines 
Streiks, müssen Ausweise zur 
Legitimation ausgestellt werden. 


 


Diese sollten sich von den Aufgaben 
und Funktionen unterscheiden. 


 


Die Legitimation ist beispielsweise 
wichtig gegenüber:  
 


 Streikende Mitglieder 
 Presse- und Medienvertreter 
 Arbeitgebervertreter 
 u.v.m. 


 


Die Ausweise werden vom jeweiligen 
BDK Landesverband ausgestellt und 
sind von dem/der Funktionär/in 
während der gesamten Streikphase 
offen und sichtbar zu tragen. 


(Ausweishülle/Schlüsselband) 
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       Ergebnis Zusammenfassung Urabstimmung                   Landesverband 


 
 


Dienstbereich 


Abstimmungs-
berechtigte 


Beschäftigte 


Anzahl an der 
Urabstimmung 
anwesenden 


BDK Mitglieder 


teilgenommene 
Beschäftigte 


JA NEIN UNGÜLTIG 


Beschäftigt Beschäftigte Beschäftigte 


absolut  absolut % von b absolut % von b % von c absolut % von b % von c absolut % von b % von c 


a b  c           
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       Ergebnisübersicht Urabstimmung der                 Landesverbände 
 
 


Dienstbereich 


Abstimmungs-
berechtigte 


Beschäftigte 


Anzahl an der 
Urabstimmung 
anwesenden 


BDK Mitglieder 


teilgenommene 
Beschäftigte 


JA NEIN UNGÜLTIG 


Beschäftigt Beschäftigte Beschäftigte 


absolut  absolut % von b absolut % von b % von c absolut % von b % von c absolut % von b % von c 


a b  c           


Bayern              


Baden-Württemberg              


Berlin              


Brandenburg              


Bremen              


Hamburg              


Hessen              


Mecklenburg-Vorpommern              


Niedersachsen              


Nordrhein-Westfalen              


Rheinland-Pfalz              


Saarland              


Sachsen              


Sachsen-Anhalt              


Schleswig-Holstein              


Thüringen              


Bundespolizei              


Bundeskriminalamt              
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U R A B S T I M M U N G 
 
 
 
 


am   _________________   von   ________________ bis __________________  Uhr 
 
 
 
Ort   _____________________________________________________________ 


 


  


  
 


 


 


 


Bund Deutscher  


Kriminalbeamter 
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URABSTIMMUNGS-


LOKAL 
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STREIKLOKAL 
 


     für unsere Mitglieder des 


 


 


 







 


16 
 


Meldekontrolle                   Landesverband        Datum: 
 
 


lfd. 
Nr. 


Name des  
Mitglieds 


Mitglieds- 
nummer 


Eintritts-  
datum 


Entgeltnachweis 
wurde vorgelegt 


 
Mitgliedsbeiträge 
wurde entrichtet 


 


Anzahl 
Streik- 
tage 


Auszahlungs- 
betrag 


Empfangs- 
quittung Bemerkungen 


Ja Nein Ja Nein 


     


  
 


 
     


           


           


           


           


           


           


           


           


           


   


 Summe: _________                 


             Unterschrift Streikleitung 







Bund Deutscher Kriminalbeamter 
Für alle in der Kriminalitätsbekämpfung  


 
 


Bund Deutscher Kriminalbeamter Landesverband _________   
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E   = Erzwingungsstreik • W = Warnstreik 


  


 


 


Vorname Nachname:  


Geburtsdatum:  


Straße, Hausnummer:  


PLZ    Wohnort:  


Mitgliedsnummer:  


Gewerkschaftsmitglied seit:  


Landesverband:  


Dienststelle:  


Beschäftigt bei:  


Mitgliedsbeiträge entrichtet:  


Entgeltgruppe:  


Streik-Aussperrung-Beurlaubung ab:  
 
Der Mitgliedsausweis des BDK Bund Deutscher Kriminalbeamter wurde der Streikleitung 
vorgelegt und das Mitglied hat an den aufgeführten Tagen am Streik (Warnstreik) 
teilgenommen. Die Kontrollkarte ist nach Ende des Streiks der Streikleitung 


auszuhändigen. 


Die Kontrollkarte gilt als Beleg für die Auszahlung der Streikunterstützung 


Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird bestätigt 


 


_____________________ 
Unterschrift des Mitgliedes 


 


 


Kontrollkarte für die tägliche 


Meldung im Streikbüro 







Bund Deutscher Kriminalbeamter 
Für alle in der Kriminalitätsbekämpfung  


 
 


Bund Deutscher Kriminalbeamter Landesverband _________   
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E   = Erzwingungsstreik • W = Warnstreik 


 


(Rückseite) 


Streikdatum Streikart Streikzeit von Streikzeit bis 


    


    


    


    


    


    


    


    


    


 


Die Eintragungen in den Tabellen werden nur von der Streikleitung vollzogen. 


 


Datum Name Streikleitung Unterschrift 
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Dokumentenhistorie 


 


Datum Version Bearbeiter Inhalt 


28.06.2018 


29.06.2018 


03.07.2018 


0.1 


0.1 


0.1 


Kleemann 


Ruhmann 


Geide 


Erstellung Erstentwurf 


Korrekturen und Ergänzung 


Korrekturen 


06.07.2018 


08.07.2018 


10.07.2018 


10.07.2018 


13.07.2018 


13.07.2018 


19.07.2018 


19.07.2018 


22.07.2018 


0.2 


0.2 


0.2 


0.2 


0.2 


0.2 


0.2 


0.2 


1.0 


Kleemann 


Ruhmann 


Blochum 


Burgermeister 


Fülster 


Krohn 


Ritzen 


Steinhübel 


Ruhmann 


 


Korrekturen und Änderungen 


Einleitung Reviewverfahren (FK Tarif) 


Kontrolle ohne Änderungen / Zustimmung 


Kontrolle ohne Änderungen / Zustimmung 


Kontrolle ohne Änderungen / Zustimmung 


Kontrolle ohne Änderungen / Zustimmung 


Kontrolle ohne Änderungen / Zustimmung 


Kontrolle ohne Änderungen / Zustimmung 


Fertigstellung / Vorlage an den 


Bundesvorstand  


    


    


    


    


    


 


 







